
Einleitung

Das Verfassungsprozessrecht ist mehr als nur technisches Recht. Es ge-
hört zu einem der zentralen Gebiete des Verfassungsrechts, da es der
«Realisierung des Verfassungsrechts» dient (Ernst Benda/Eckart Klein).
Um beispielsweise einen grundrechtlichen Anspruch geltend machen zu
können, braucht es Verfahrensregeln, wie sie im Staatsgerichtshofgesetz
festgelegt sind. Über das materielle Recht wird im Prozess entschieden.
Die bestmögliche materielle Rechtsposition nützt nichts, wenn man sie
wegen Verfahrensmängeln nicht durchsetzen kann. Dies ist der Grund,
der die besondere Bedeutung von Verfahrensvorschriften ausmacht. 

Das liechtensteinische Verfassungsprozessrecht ist eine Rechtsma-
terie, die bisher noch nicht eingehend und zusammenfassend untersucht
worden ist. Es gibt zwar zur Verfassungsbeschwerde, die neu durch die
Individualbeschwerde ersetzt worden ist, eine Darstellung des «verfas-
sungsbeschwerdespezifischen Verfassungsprozessrechts» (Wolfram
Höfling), nicht aber eine Gesamtdarstellung. Ziel dieser Untersuchung
ist es daher, die Verfahrensordnung systematisch darzustellen und die re-
levante Spruchpraxis des Staatsgerichtshofes einzubeziehen. Zu den
Rechtsquellen des Verfassungsprozessrechts kann man nämlich neben
dem Staatsgerichtshofgesetz auch die Rechtsprechung des Staatsge-
richtshofes zählen, soweit sie sich mit verfahrensrechtlichen Fragen be-
fasst. 

Das Gesetz vom 27. November 2003 über den Staatsgerichtshof
enthält keine erschöpfende Verfahrensregelung. Es begnügt sich mit we-
nigen, notwendigen Bestimmungen, die den Besonderheiten des verfas-
sungsgerichtlichen Verfahrens angepasst sind. Es ist in vier Teile geglie-
dert, die die allgemeinen Bestimmungen, wie Bestand und Organisation,
die Zuständigkeit, das Verfahren und die Übergangs- und Schlussbe-
stimmungen umfassen, und löst das Staatsgerichtshofgesetz vom 5. No-
vember 1925 ab. Das vom Landtag am 11. November 1992 beschlossene
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